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Fürstenfeldbruck, 26.03.2020 

 

Liebe Mitglieder, hier für euch die wichtigsten Fragen beantwortet:  
 
 
- Ab wann haben wir wieder normalen Sportbetrieb?  
Zum heutigen Stand werden wir am 20.April wieder unsere Trainingseinheiten und Kurse anbieten  
können. Weitere Infos dazu auf unserer Website und Facebook.  
 
- Habe ich ein Sonderkündigungsrecht?  
Ein Sonderkündigungsrecht besteht nicht, da wir in absehbarer Zeit wieder alle Leistungen in  
vollem Umfang bereitstellen werden.  
 
- Kann ich meine Mitgliedschaft stilllegen oder bekomme ich meinen Beitrag zurückerstattet?  
Die aktuelle Situation ist für unseren Verein eine außerordentliche organisatorische  
Herausforderung. Wir hoffen auf deine Loyalität als treues Mitglied, denn wir müssen unsere  
Liquidität erhalten, um weiter unsere finanziellen Verpflichtungen (Gehälter, sonstige Kosten)  
bedienen zu können. Deshalb bitten wir dich, weiterhin abbuchen zu dürfen. Wir möchten dich  
bitten, keine Rücklastschriften zu beauftragen, da deine Bank enorme – zudem vermeidbare –  
Gebühren dafür berechnet.  
 
Neben den auf eure Loyalität abzielenden Argumenten noch ein rechtlicher Aspekt: Durch die  
Ausrufung der Ausgangsbeschränkung am 20.03.2020 sowie des Katastrophenfalls in Bayern am  
16.03.2020 durch Ministerpräsident Markus Söder und der damit verbundenen Sperrung aller  
Freizeiteinrichtungen kann für Vereine eine rechtliche Unmöglichkeit vorliegen, die Leistung des  
Sportbetriebs zu erbringen. Insofern dürfte es nicht gerechtfertigt sein, den Beitrag zu mindern  
oder zurück zu erstatten.  
 
 

 
 
 
 
 

Helmut Becker  
Präsident  
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